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bundeskanzleramt.gv.at 

Karl Nehammer 

Bundeskanzler 

Herrn 

Mag. Wolfgang Sobotka 

Präsident des Nationalrats 

Parlament 

1017 Wien 

Geschäftszahl: 2024-0.072.579  

Wien, am 22. März 2024 

Sehr geehrter Herr Präsident, 

die Abgeordneten zum Nationalrat Lindner, Kolleginnen und Kollegen haben am 24. Jän-

ner 2024 unter der Nr. 17524/J eine schriftliche parlamentarische Anfrage betreffend „Leh-

ren aus den Ergebnissen des Corona-Aufarbeitungsprozesses“ an mich gerichtet. 

Diese Anfrage beantworte ich nach den mir vorliegenden Informationen wie folgt: 

Mit der COVID-19-Pandemie musste sich Österreich einer der größten gesundheitlichen, 

politischen und gesellschaftlichen Herausforderungen der jüngeren Geschichte stellen. Die 

für die Bewältigung dieser Ausnahmesituation erforderlichen Maßnahmen haben in Teilen 

der Bevölkerung zu Verunsicherung und einer spürbaren Polarisierung geführt. Aus diesem 

Grund wurde seitens der Bundesregierung eine Aufarbeitung der Pandemie und ihrer Fol-

gen insbesondere aus sozialwissenschaftlicher Perspektive und unter Einbeziehung der Be-

völkerung initiiert. Österreich war der erste Staat europaweit, der eine solch umfassende 

Aufarbeitung – bestehend aus sozialwissenschaftlichen Fallstudien und einem breiten Dia-

logprozess – eingeleitet hat. 

Dementsprechend hat am 4. Mai 2023 der Ministerrat die Durchführung eines Aufarbei-

tungsprozesses beschlossen, um einerseits Lehren für künftige Krisensituationen zu ziehen 
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und andererseits den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu fördern sowie mehr Verständnis 

zwischen den verschiedenen Gruppen zu schaffen. Dabei erfolgte der gesamte wissen-

schaftliche Prozess, die Festlegung der Themenstellungen, die Zusammenstellung des Pro-

jektteams, die Auswahl der Methoden ebenso wie die Erhebung und Auswertung der Daten 

unabhängig von der Politik. Geleitet war diese gründliche Aufarbeitung der Pandemie somit 

vom Grundsatz eines transparenten und wissenschaftlichen Prozesses. Dieser bestand aus 

zwei Teilen: Im ersten Teil hat die Österreichische Akademie der Wissenschaft (ÖAW) in 

ihrem wissenschaftlichen Teil durch fünf sozialwissenschaftliche Fallstudien den gesell-

schaftlichen Umgang mit der Pandemie anhand der Themen Polarisierung in Medien und 

Öffentlichkeit, Politischer Umgang mit Zielkonflikten anhand der Impfpflicht sowie dem Dis-

tance Learning, wissenschaftliche Politikberatung sowie Wissenschaftsskepsis untersucht. 

Im zweiten Teil wurde ein Dialogprozess basierend auf einem wissenschaftlichen Konzept 

der Österreichischen Akademie der Wissenschaft (ÖAW) und des Instituts für Höhere Stu-

dien (IHS) in allen neun Bundesländern durchgeführt, um die Bevölkerung repräsentativ ein-

zubinden.  

Die Erkenntnisse und Empfehlungen aus diesen beiden Teilen wurden im Bericht des Auf-

arbeitungsprozesses veröffentlicht. Auf Basis dieser Empfehlungen hat die Bundesregierung 

im Dezember 2023 Ableitungen daraus getroffen, mit deren Umsetzung sich die jeweiligen 

Bundesministerien befassen. Generelle Leitlinie ist, die Sicherheit und Resilienz Österreichs 

zu erhöhen, die Bevölkerung vor den Folgen allfälliger Krisen besser zu schützen und trans-

parente und nachvollziehbare Maßnahmen zu setzen, die bei der Bevölkerung auch eine 

hohe Akzeptanz haben. 

Zu den Fragen 1 bis 4: 

1. Welche konkreten Schlüsse für Ihr Ressort und dessen nachgelagerte Dienststellen 

ziehen Sie aus den Ergebnissen der Studie „Nach Corona. Reflexionen für zukünftige 

Krisen“? Bitte um detaillierte Auflistung. 

2. Welche konkreten Schritte im Bereich der Verwaltung planen Sie für Ihr Ressort und 

dessen nachgelagerte Dienststellen noch in dieser Legislaturperiode, um die Ergeb-

nisse und Forderungen dieser Studie umzusetzen?  

3. Welche konkreten Schritte im Bereich der Kommunikation planen Sie für Ihr Ressort 

und dessen nachgelagerte Dienststellen noch in dieser Legislaturperiode, um die Er-

gebnisse und Forderungen dieser Studie umzusetzen?  

4. Welche konkreten legislativen Maßnahmen planen Sie für Ihr Ressort und dessen 

nachgelagerte Dienststellen noch in dieser Legislaturperiode, um die Ergebnisse und 

Forderungen dieser Studie umzusetzen?  
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Die wesentlichen Ableitungen der Bundesregierung aus dem Bericht des Aufarbeitungspro-

zesses wurden mit dem Ministerratsvortrag 82a/1 vom 21. Dezember 2023 angenommen 

und veröffentlicht. Darin wurde beschlossen, die Krisenresilienz zu erhöhen, eine struktu-

rierte Krisenkommunikation zu etablieren, weitere Maßnahmen gegen Wissenschaftsskep-

sis zu setzen, Gesundheits-, Pflege- und Sozialberufe zu attraktivieren sowie Maßnahmen 

für die verstärkte Nutzung von Daten in der (Krisen-)Planung umzusetzen.  

Um die Sicherheit und Resilienz Österreichs zu erhöhen, wurde bereits im Sommer 2023 

das Bundes-Krisensicherheitsgesetz (B-KSG) beschlossen, welches mit 1. Jänner 2024 in 

Kraft getreten ist. Wesentliche Eckpfeiler des Bundes-Krisensicherheitsgesetzes sind unter 

anderem die gesetzliche Verankerung des Bundes-Krisensicherheitskabinettes unter der 

Leitung des Bundeskanzlers, des Beratungsgremiums unter der Leitung der Krisensicher-

heitsberaterin oder des Krisensicherheitsberaters sowie der Fachgremien unter der Leitung 

der jeweiligen sicherheitspolitischen Expertinnen und Experten. Mit diesen Gremien wird 

in Zukunft eine gesamthafte strategische und transparente Beratung der Bundesregierung 

zur Krisenvorsorge sowie Krisenbewältigung sichergestellt. 

Von Seiten des Bundeskanzleramtes wird dazu ein Krisensicherheitsberater bzw. eine Kri-

sensicherheitsberaterin bestellt sowie eine Organisationseinheit eingerichtet. Damit soll es 

zu einer gesamthaften strategischen Betrachtung aller Bereiche der Nationalen Sicherheit 

und damit auch zur Schaffung eines Gesamtüberblicks über die strategische Lage Öster-

reichs kommen. Die Krisensicherheitsberaterin bzw. der Krisensicherheitsberater sollen 

dem Bundeskanzler, den Regierungsmitgliedern sowie der Bundesregierung insgesamt so-

wie dem Bundes-Krisensicherheitskabinett in den Angelegenheiten der Krisenvorsorge, der 

Krisenbewältigung, der umfassenden Landesverteidigung, der nationalen Sicherheit und 

der staatlichen Resilienz beratend zur Seite stehen. 

Zudem wird ein Konzept für eine strukturierte Krisenkommunikation aufbauend auf den 

Erkenntnissen des Aufarbeitungsprozesses seitens des Krisensicherheitsbüros erarbeitet. 

Ziel dabei ist es, komplexe Materien zielgruppenorientiert zu transportieren sowie die Be-

völkerung zu sensibilisieren. Ein weiterer Fokus liegt hierbei auch in der Bekämpfung von 

Desinformationen.  

Darüber hinaus haben sich alle Bundesministerien im Rahmen der „Österreichischen Ju-

gendstrategie“ unter anderem auf die Umsetzung eines gemeinsamen Jugendziels „Um-

gang mit Krisen“ geeinigt (Langtitel „Wir gestalten Rahmenbedingungen und Strukturen, die 

junge Menschen dabei unterstützen und stärken, um sich Krisen aktiv stellen zu können und 
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sich als selbstwirksam sowie handlungsfähig zu erleben.“). Die Beschreibung des Jugend-

ziels sowie die eigenen Maßnahmen des Bundeskanzleramtes zur Umsetzung finden sich 

unter https://www.bundeskanzleramt.gv.at/agenda/jugend/oesterreichische-jugendstra-

tegie/oe-jugendstrategie-im-bka/umgang-mit-krisen.html. 

Zu Frage 5: 

5. Welche Stelle in Ihrem Ressort ist mit der Evaluierung der gegenständlichen Studien-

ergebnisse und Erarbeitung möglicher Schlussfolgerungen daraus beauftragt?  

Federführend wird im Bundeskanzleramt das Krisensicherheitsbüro mit dem Krisensicher-

heitsberater oder der Krisensicherheitsberaterin gemäß B-KSG beauftragt. 

Zu Frage 6: 

6. Liegen Ihnen andere Evaluierungen, Studien etc. aus Ihrem Zuständigkeitsbereich 

vor, die für Sie Grundlage für weitere Reformen zum Ziel der Aufarbeitung der 

Corona-Pandemie und der Gewährleistung einer besseren Krisensicherheit in Zukunft 

sind?  

a. Wenn ja, welche konkret?  

Zusätzlich zu den Erkenntnissen des Berichts des Aufarbeitungsprozesses wird als Grund-

lage auch die von der damaligen GECKO-Geschäftsstelle im Juli 2023 herausgegebene Pub-

likation „Expertise in Krisenzeiten. Wie evidenzbasierte Politikberatung gelingt – und was 

sie nicht leisten kann“ herangezogen. Darüber hinaus werden auch Erfahrungen anderer 

Nationen im Bereich des Aufbaus von gesamtstaatlichen Krisensicherheitsorganisationen 

herangezogen. 

Zu Frage 7: 

7. Inwieweit hat Ihr Ressort an der Erstellung der gegenständlichen Studie mitgearbei-

tet, Daten geliefert etc.? 

Wie einleitend ausgeführt, initiierte die gesamte Bundesregierung mit Ministerratsvortrag 

am 4. Mai 2023 die Durchführung des Aufarbeitungsprozesses. Die Österreichische Akade-

mie der Wissenschaft (ÖAW) hat das Konzept zum Aufarbeitungsprozess erarbeitet und 

selbstständig die Fallstudien durchgeführt. Zudem wurde temporär eine Stabstelle Aufar-

beitung im Bundeskanzleramt eingerichtet, welche den Prozess begleitete sowie für die Or-

ganisation des Dialogprozesses zuständig war. Konzipiert wurde der Dialogprozess ebenso 

von der ÖAW und gemeinsam mit der Statistik Austria und dem Institut für Höhere Studien 
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(IHS) umgesetzt. Die Auswertung und Publikation der Ergebnisse des Dialogprozesses oblag 

wiederum ausschließlich der ÖAW. 

 

 

Karl Nehammer
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